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Ihre GZlvom 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Beamten- Kranken- und Unfallversicherungs
gesetz geändert wird (14. Novelle zum B-KUVG) 

Der Verfassungsdienst übermittelt in der Anlage 25 Ausfertigungen 

seiner Stellungnahme zum Entwurf einer 14. Novelle zum B-KUVG. 

Der Entwurf wurde vom Bundesministerium für soziale Verwaltung 

am 25. April 1984, GZ 21.134/1-1 a/1984 der Begutachtung zuge

leitet. 

Beilagen 

Für 
der 

4. Juni 1984 
Für den Bundeskanzler: 

HOLZINGER 
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Ihre GZlvom 

21.134/1-1 a/1984 
25. April 1984 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Bearnten- Kranken- und Unfallver
sicherungsgesetz geändert wird (14. Novelle 
ZUJU B-KlJVG) 

Der mit dem O.z. do. Schreiben übermittelte Entwurf einer 

14. Novelle zum B-KuvG gibt dem Bundeskanzleramt-verfassungs

dienst zur Bemerkung Anlaß, daß die Erläuterungen die Angabe 

der verfassli.."1gsrechtlichen Kompetenzgrundlage enthalten sollten. 

Unter einem gehen 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme an 

das Präsidium des Nationalrates. 

Für 
der 

4. Juni 1984 
Für den Bundeskanzler: 

HOLZINGER 

10/SN-67/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




